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ZeichenerklärungZeichenerklärung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 20 BauNVO§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 20 BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)Grundflächenzahl (GRZ)

Maß der baulichen NutzungMaß der baulichen Nutzung

0,40,4

Bauweise, Überbaubare GrundstücksflächeBauweise, Überbaubare Grundstücksfläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO

BaugrenzeBaugrenze

Sonstige FestsetzungenSonstige Festsetzungen

VerkehrsflächenVerkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Private VerkehrsflächePrivate Verkehrsfläche

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßZahl der Vollgeschosse als Höchstmaß   II   II

Art der baulichen NutzungArt der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO

Allgemeines WohngebietAllgemeines Wohngebiet

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
§ 9 Abs. 7 BauGB§ 9 Abs. 7 BauGB

z.B. FH 11,5z.B. FH 11,5 Maximale Firsthöhe in MeternMaximale Firsthöhe in Metern

VerfahrensvermerkeVerfahrensvermerke
Planunterlagen/KatasternachweisPlanunterlagen/Katasternachweis

Bestand angefertigt nach amtlichenBestand angefertigt nach amtlichen
Unterlagen und örtlicher AufmessungUnterlagen und örtlicher Aufmessung
durch Dipl.-Ing. ____________ Öffentlichdurch Dipl.-Ing. ____________ Öffentlich
bestellter Vermessungsingenieur.bestellter Vermessungsingenieur.

Es wird bescheinigt, dass die DarstellungEs wird bescheinigt, dass die Darstellung
des gegenwärtigen Zustandes richtig istdes gegenwärtigen Zustandes richtig ist
und mit demund mit dem
Nachweis des Liegenschafts-Nachweis des Liegenschafts-
katasters übereinstimmt.katasters übereinstimmt.

EinleitungsbeschlussEinleitungsbeschluss

Der Einleitungsbeschluss für denDer Einleitungsbeschluss für den
Bebauungsplan Nr. 121 Rote Höhe  wurdeBebauungsplan Nr. 121 Rote Höhe  wurde
vom Ausschuss fürvom Ausschuss für
Stadtentwicklung am __.__.____ gefasst.Stadtentwicklung am __.__.____ gefasst.

EntwurfsbeschlussEntwurfsbeschluss

Die frühzeitige Beteiligung der BürgerDie frühzeitige Beteiligung der Bürger
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in dergemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der
Zeit vom __.__.____ bis einschließlichZeit vom __.__.____ bis einschließlich
__.__.____ durchgeführt. Die__.__.____ durchgeführt. Die
dazugehörige  Bekanntmachung erfolgtedazugehörige  Bekanntmachung erfolgte
am __.__.____.am __.__.____.

Die Beteiligung der Träger öffent-Die Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGBlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
erfolgte in der Zeit vom __.__.____ biserfolgte in der Zeit vom __.__.____ bis
einschließlich __.__.____.einschließlich __.__.____.

Öffentlichen AuslegungÖffentlichen Auslegung

Die öffentliche Auslegung gemäß §§ 3Die öffentliche Auslegung gemäß §§ 3
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wurde amAbs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wurde am
__.__.____ vom Ausschuss für__.__.____ vom Ausschuss für
Stadtentwicklung beschlossen. DieStadtentwicklung beschlossen. Die
Auslegung hat in der Zeit vom __.__.____Auslegung hat in der Zeit vom __.__.____
bis __.__.____ einschließlichbis __.__.____ einschließlich
stattgefunden.stattgefunden.

Die dazugehörige BekanntmachungDie dazugehörige Bekanntmachung
erfolgte am __.__.____.erfolgte am __.__.____.

Geometrische FestlegungGeometrische Festlegung

Es wird bescheinigt, dass dieEs wird bescheinigt, dass die
Festsetzungen der städtebaulichenFestsetzungen der städtebaulichen
Planung geometrisch eindeutig sind.Planung geometrisch eindeutig sind.

..............., den ..................................., den ....................

..........................................................................................
Öffentl. best.Öffentl. best.
VermessungsingenieurVermessungsingenieur

Wipperfürth, den ....................Wipperfürth, den ....................

........................................................................................
Die BürgermeisterinDie Bürgermeisterin

Wipperfürth, den ....................Wipperfürth, den ....................

........................................................................................
Die BürgermeisterinDie Bürgermeisterin

Wipperfürth, den ....................Wipperfürth, den ....................

........................................................................................
Die BürgermeisterinDie Bürgermeisterin

AbwägungsbeschlussAbwägungsbeschluss

Der Stadtrat hat die vorgebrachtenDer Stadtrat hat die vorgebrachten
Anregungen am __.__.____ geprüft undAnregungen am __.__.____ geprüft und
entschieden.entschieden.

Wipperfürth, den ....................Wipperfürth, den ....................

........................................................................................
Die BürgermeisterinDie Bürgermeisterin

SatzungsbeschlussSatzungsbeschluss

Der Bebauungsplan Nr. 121 Rote HöheDer Bebauungsplan Nr. 121 Rote Höhe
bestehend aus Planzeichnung undbestehend aus Planzeichnung und
Textteil ist gemäß § 10 BauGBTextteil ist gemäß § 10 BauGB
vom Stadtrat am __.__.____ als Satzungvom Stadtrat am __.__.____ als Satzung
beschlossen worden.beschlossen worden.

Die Begründung ist mit Beschluss vomDie Begründung ist mit Beschluss vom
__.__.____ vom Stadtrat gebilligt worden.__.__.____ vom Stadtrat gebilligt worden.

Wipperfürth, den ....................Wipperfürth, den ....................

........................................................................................
Die BürgermeisterinDie Bürgermeisterin

RechtsverbindlichkeitRechtsverbindlichkeit

Die Bekanntmachung desDie Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses desSatzungsbeschlusses des
Bebauungsplanes ist gemäßBebauungsplanes ist gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB am __.__.______§ 10 Abs. 3 BauGB am __.__.______
ortsüblich erfolgt.ortsüblich erfolgt.

Mit dieser Bekanntmachung ist derMit dieser Bekanntmachung ist der
Bebauungsplan Nr. 121 Rote HöheBebauungsplan Nr. 121 Rote Höhe
rechtskräftig.rechtskräftig.

Wipperfürth, den ....................Wipperfürth, den ....................

........................................................................................
Die BürgermeisterinDie Bürgermeisterin

..................., den ......................................., den ....................

........................................................................................

Hansestadt WipperfürthHansestadt Wipperfürth

Beele und Haase PartG mbB, StadtplanerBeele und Haase PartG mbB, Stadtplaner
Kunibertskloster 7-9Kunibertskloster 7-9
50668 Köln50668 Köln
Tel. 0221 952 686 33 . Fax 0221 899 941 32Tel. 0221 952 686 33 . Fax 0221 899 941 32
post@hb-stadtplanung.depost@hb-stadtplanung.de

Köln, den Köln, den 

PlanverfasserPlanverfasser
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Bebauungsplan Nr. 121Bebauungsplan Nr. 121
"Rote Höhe""Rote Höhe"

(c) Geo-Basis DE/ BKG 2021(c) Geo-Basis DE/ BKG 2021

Bebauungsplan Nr. 121 "Rote Höhe"Bebauungsplan Nr. 121 "Rote Höhe"

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in WohngebäudenHöchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden2 Wo2 Wo

Nur Einzelhäuser zulässigNur Einzelhäuser zulässigEE

364,52 m364,52 m Bezugspunkt in Meter über Normalhöhennull (NHN)Bezugspunkt in Meter über Normalhöhennull (NHN)

§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

RechtsgrundlagenRechtsgrundlagen

Mit einem Leitungsrecht zu belastende FlächeMit einem Leitungsrecht zu belastende Fläche

WAWA

LRLR § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigNur Einzel- und Doppelhäuser zulässigEDED

OffenlageOffenlage

Rechter WinkelRechter Winkel

GDGD Geneigtes DachGeneigtes Dach

Koordinatenpunkt in ETRS 89Koordinatenpunkt in ETRS 89

z.B. # 3,0z.B. # 3,0 Parallelmaß in MeternParallelmaß in Metern

32391982,5832391982,58
5668069,0375668069,037

Kartengrundlage und topographischer BestandKartengrundlage und topographischer Bestand

Flurstücksgrenze und -nummerFlurstücksgrenze und -nummer

11
Gebäudebestand mit HausnummerGebäudebestand mit Hausnummer

365.21365.21 GeländehöhenGeländehöhen

20432043

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen zum Maß Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung sowie zur Bauweiseder baulichen Nutzung sowie zur Bauweise

vorhandene Böschungvorhandene Böschung

Textliche FestsetzungenTextliche Festsetzungen
AN
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